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Wie viel Geld ist für was in den Hartz-IV-Sätzen 2017 enthalten?

Alle Angaben beziehen sich auf die ab dem 1.1.2017 geltenden Regelsätze pro Monat; bei Nahrungsmitteln und Getränken sind

zusätzlich die Werte pro Tag angegeben. Die nummerierten Ausgabenpositionen entsprechen den so genannten Abteilungen der

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Sie ergeben in der Summe die Regelsätze.

Die eingerückten Zeilen sind ausgewählte Beispiele aus den einzelnen Abteilungen, ergeben in der Summe also nicht die Regelsät-

ze. Die Zusammensetzung der Regelsätze wurde der Begründung zu §§ 5 und 6 Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG laut

Bundestags-Drucksache 18/09984, S. 35ff) entnommen. Die dort ausgewiesenen absoluten Geldbeträge wurden in Prozentanteile

umgerechnet (= Struktur der Regelsätze) und auf die ab 2017 geltenden Regelsätze angewandt.

* = Fallzahl in der EVS unter 100; # = Fallzahl in der EVS unter 25, daher im RBEG nicht ausgewiesen.

Quelle: Berechnungen der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen auf Basis des RBEG
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